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Konfliktbewältigung und politische Reform
in vernetzten Entscheidungsstrukturen

Das Beispiel der kerntechnischen Sicherheitsregulierung1

Roland Czada

In Deutschland ist der Handlungsspielraum der Bundesregierung durch Mitsprache-
rechte der Bundesländer eingeengt. Gerhard Lehmbruch (1976) hat gezeigt, daß dies
die Steuerungsfunktion des Parteienwettbewerbs beeinträchtigt. So kann eine Oppo-
sitionspartei im Bundestag, die auf Landesebene Regierungspartei ist, die Bundespoli-
tik mitgestalten. Idee und Funktionsprinzip der alleinverantwortlichen Mehrheits-
regierung, wie sie dem liberal-demokratischen Verfassungsstaat zugrundeliegen, wer-
den ausgehebelt. An die Stelle der Mehrheitsentscheidung treten Verhandlungen in
vernetzten Entscheidungsstrukturen (vgl. den Beitrag von Scharpf in diesem Band).
Mitspracherechte der Länder ergeben sich durch ihre Beteiligung an der Gesetzge-
bung des Bundes, aus ihrer Kompetenz bei der Ausführung von Bundesrecht sowie
dort, wo Bundes- und Landesrecht zusammenwirken. Ich werde mich in diesem Bei-
trag auf die administrative Bund-Länder-Verflechtung in der kerntechnischen Sicher-
heitsregulierung konzentrieren. Das Ziel des Kernenergieaustieges hat auf diesem
Weg Eingang in die Institutionen der staatlichen Atomaufsicht gefunden. Grüne und
Sozialdemokraten konnten als Regierungsparteien in Hessen, Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein und Hamburg die Kernenergiepolitik des Bundes stärker beeinflussen
als es ihre Oppositionsrolle im Bundestag jemals erlaubt hätte. Im Zugriff auf die
staatliche Atomaufsicht und angrenzende Regulierungsfelder sahen sie eine Chance,
den Bau und die Inbetriebnahme neuer Kernenergieanlagen zu verhindern sowie die
Wirtschaftlichkeit bestehender Anlagen durch regulative Eingriffe zu schmälern oder
sie aus Sicherheitsgründen stillzulegen.
Während Lehmbruch (1976) eine Konstellation des "Parteienwettbewerbs im Bundes-
staat"nachzeichnet, die den Spielraum für politische Richtungswechsel erheblich ein-
engt, zeigt sich hier ein Moment der Öffnung für gesellschaftliche Reformkräfte. Die
Minderheitsposition in einem verflochtenen Entscheidungssystem befähigt offenbar
nicht nur dazu, Neuerungen einer Mehrheitsregierung zu blockieren; ebensogut lassen
sich in dieser Konstellation Reformimpulse gegen deren Beharrungswillen freisetzen.

                                               
1 Der Beitrag basiert auf meiner Habilitationsschrift "Administrative In-

teressenvermittlung am Beispiel der kerntechnischen Sicherheitsregulierung in
den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland", Fakultät für Ver-
waltungswissenschaft der Universität Konstanz 1992. Sie entstand im Rahmen
des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projektes "Admini-
strative Interessenvermittlung"(Leitung: Prof. Dr. G. Lehmbruch).
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Als Landesbehörden die Ausstiegsoption ergriffen wurde der Kernenergiekonflikt in
den Staatsapparat verlagert und dabei weitgehend institutionalisiert. Das Einverneh-
men, das bis dahin die kerntechnische Sicherheitsregulierung beherrscht hatte, und
das man durchaus als ein "Problemlösen"(Scharpf 1991) nach professionellen Kriteri-
en der "Nukleokraten"(Simmonot 1978) bezeichnen kann, ging zu Ende. Die Partei-
politisierung der Atomaufsicht ist von Fachleuten in Betrieben, Verbänden und Be-
hörden als eine Störung der herkömmlichen Überwachungspraxis und Bedrohung
professioneller Sicherheitsstandards angesehen worden.2 Mehr als die legitima-
torischen Aspekte einer Beteiligung kernkraftkritischer Interessen an der Nuklearre-
gulierung interessierte sie die Frage der Richtigkeit und substantiellen Wirksamkeit
politischer Entscheidungen (zu diesen Zusammenhang: Scharpf 1970b).
Falsche Entscheidungen dürfen in einem Hochrisikosystem nicht getroffen werden.
Nun entspricht die Fähigkeit von Institutionen, "Konflikte in das politische System
hinein- statt aus ihm herauszuleiten"(Luhmann 1978: 163), nicht unbedingt auch ihrer
Fähigkeit, sachadäquate Problemlösungen hervorzubringen – zumal in einem Bereich,
in dem hauptsächlich verfahrensrechtliche und wissenschaftlich-technische Kriterien
gelten. Anders als eine Bundestagsmehrheit, die nach rein politischen Kriterien über
den Kernenergieausstieg entscheiden könnte, sind nämlich die Träger der Sicherheits-
regulierung an ein Verfahren gebunden, das dem Rechtsschutz der Betreiber und dem
Stand von Wissenschaft und Technik einen hohen Stellenwert einräumt. Die Rechts-
staatlichkeit des Verfahrens begrenzt den Entscheidungsspielraum demokratisch ge-
wählter Regierungen und erzwingt Verhandlungslösungen zwischen den mit spezifi-
schen Eigentums- und Mitwirkungsrechten ausgestatteten Interessenten. Diese Hürde
vor einem Kernenergieausstieg oder einer verschärften Sicherheitsregulierung ist den
"politischen Kosten des Rechtsstaates"zuzurechnen (vgl. Scharpf 1970a). Das Ver-
fahren bietet denen, die auf schnelle Entscheidungen hoffen, nur die Möglichkeit von
Teilerfolgen. Es begünstigt zudem die Position von Minderheiten. Ich werde im fol-
genden zeigen, wie eine föderale, teilweise segmentierte Zuständigkeitsstruktur let-
zendlich sachadäquate Problemlösungen ermöglicht, die – unter den Bedingungen ei-
nes gesellschaftlichen Fundamentalkonfliktes – in einer hierarchischen Regierungsor-
ganisation auf der Basis des Mehrheitsprinzipes nicht erreicht werden könnten.
In dem vernetzten, auf wechselseitige Abstimmung angewiesenen Entscheidungssy-
stem der kerntechnischen Sicherheitsregulierung sind die staatlichen Akteure auf ver-
schiedenen Regierungsebenen verortet. Hinzu kommen außerstaatliche Träger der Si-
cherheitsregulierung, die nach ökonomischen Funktionen, insbesondere der Herstel-
lung und des Betriebes von Kernenergieanlagen, und nach Aufgabenfeldern, insbe-
sondere der Anlageninspektion, der kerntechnischen Normung und der Politikbera-
tung, je spezifische Beiträge erbringen. Diese Akteurgruppen sind mit ganz unter-
schiedlichen Interessen an der Definition dessen beteiligt, was als sicher zu gelten hat.

                                               
2 Die unter dem Einfluß der Anti-Atom Bewegung verordneten sicherheitstechni-

schen Zubauten und die von politischen Regulierungskonflikten ausgelöste Ver-
rechtlichung und Bürokratisierung der Atomaufsicht haben in den Vereinigten
Staaten tatsächlich die Sicherheit von Kernenergieanlagen geschmälert
(Wildawsky 1988; President's Report 1979; Hawickhorst 1983: 34; Czada 1992).
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Im Laufe der Auseinandersetzung um die Kernkraftnutzung wurde zudem die Sicher-
heitsüberwachung zu einem hochpolitisierten, konfliktreichen Regelungsgegenstand.
Gleichwohl hat das vernetzte, durch "eine erhebliche Rechtsunsicherheit" (Papier
1991: 174) und Verhandlungszwänge gekennzeichnete System die im internationalen
Vergleich höchsten Rangplätze der Betriebssicherheit und Verfügbarkeit von Kern-
kraftwerken ermöglicht (Hansen et. al. 1989) und gleichzeitig zur Bewältigung des
deutschen Kernenergiekonfliktes den entscheidenden Beitrag geleistet. Wie war dies
möglich?

1. Kernenergiekonflikt und Mehrheitsdemokratie

Noch anfangs der achtziger Jahre herrschte die Meinung vor, der Kernenergiekonflikt
könne im Institutionensystem der Bundesrepublik nicht bewältigt werden. Claus Offe
(1979) argumentierte, das Mehrheitsprinzip sei überfordert, wenn die Minderheit
glaubt, daß ihr eigenes Überleben zur Abstimmung steht. Die Kernkraftgegner wür-
den ungeachtet der Rechtmäßigkeit des Verfahrens einen Mehrheitsentscheid der
Befürworter kaum hinnehmen. Damit schien die Grenze der "Legitimation durch
Verfahren"abgesteckt. Luhmanns (1978:163) Feststellung, der Parteienwettbewerb
und politische Wahlen seien geeignet, unabhängig von substantiellen Entscheidungen
politische Konflikte zu absorbieren, umzuformen oder ins politisch Irrelevante ab-
zuleiten, schien für diesen Fall widerlegt, der Staat außerstande, den "ökologischen
Bürgerkrieg"(Ernst Albrecht) zu befrieden.
Bereits vorher hatte Robert Jungk (1979: 134ff.) mit seiner Atomstaatsthese be-
hauptet, die Kernkraftnutzung und insbesondere die Konfrontation von Befürwortern
und Gegnern könne nicht demokratisch, sondern nur gewaltförmig kontrolliert wer-
den. Sie führe zu einer "inneren Aufrüstung"(ebenda: 141) bis hin zur Ausbildung ei-
nes totalitären Überwachungsstaates. Es war unter anderem diese These, die das
Bundesministerium für Forschung und Technologie zu einem Forschungsprojekt mit
dem Titel "Die Sozialverträglichkeit von Energiesystemen"veranlaßte, das von den
Professoren Meyer-Abich, Weizsäcker und Schefold geleitet wurde. Das Ministerium
wollte auch dem Zusammenhang von "Innerem Frieden und der Flexibilität der Indu-
striegesellschaft"(Meyer-Abich/Schefold/von Weizsäcker 1981: 40) nachgehen. Ein
Ergebnis lautete, daß das energiepolitische Entscheidungssystem, letztlich der demo-
kratische Verfassungsstaat der Bundesrepublik, und das technische System der Kern-
energienutzung, besonders aber die Plutoniumwirtschaft, nicht miteinander kompati-
bel seien (Meyer-Abich/Schefold 1986:78ff.,185 f.). Der Kernenergiekonflikt könne
nur durch einen neuen energiepolitischen Konsens beigelegt werden, der mit der Po-
litik- und Gesellschaftsordnung im Einklang stehen müsse.
Der Kernenergiekonflikt ist heute weitgehend befriedet, ohne daß der neue energie-
politische Konsens bis dato erreicht worden wäre. Er ist ganz in die Sphäre der admi-
nistrativen Politikverflechtung zwischen Bund und Ländern verlagert; dies spätestens
seit drei Aktivisten der Anti-Atombewegung – Joschka Fischer, Jo Leinen und Moni-
ka Griefhahn – auf Ministersesseln von Landesregierungen sitzen und dort im insti-
tutionellen Kräftemessen mit der Bundesregierung den Kernenergieausstieg proben.
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Es wäre zu fragen, wieweit mit der Regierungsbeteiligung der Grünen in Hessen,
Niedersachsen und Hamburg sowie mit dem Regierungseintritt der SPD in Schles-
wig-Holstein und Baden-Württemberg kernkraftkritische Positionen in das politische
System eindrangen, und in welchem Ausmaß sie dabei verändert wurden. Funda-
mentalistische Politiker der Grünen gehen soweit, dies als einen "Rosagrünen Weg zu
einem neuen atomaren Konsens"zu bezeichnen (Dittfurth 1992, ähnlich Meng 1985,
Kuhnert 1988). Das Maß des Abriebs grüner und sozialdemokratischer Positionen
wird schwerlich exakt zu bestimmen sein. Selbst wenn man die ursprünglichen Inten-
tionen der maßgeblichen Akteure messen könnte, wären solche (Miß-)Erfolgbilanzen
mit erheblichen Werturteilsproblemen belastet.
Tatsache ist, daß die Ausstiegsländer auf Schwierigkeiten gestoßen sind, ihr Konzept
über politische, technische und juristische Hürden hinweg zu verwirklichen. Tatsache
ist aber auch, daß der Einstieg in die Plutoniumwirtschaft insbesondere am Wider-
stand der Landesregierungen von Hessen und Nordrhein-Westfalen gescheitert ist,
und daß der Hamburger Senat schon seit 1976 eine Strategie der Diskriminierung von
Atomstrom – später zusammen mit Schleswig-Holstein – verfolgt, die sich als langfri-
stig erfolgreich erweisen könnte. Dazu gehört die Hinwendung der im Hamburger
Fall stadteigenen Elektrizitätswirtschaft zum Import von erneuerbaren Energien aus
Norwegen, um dadurch die Kernenergieabhängigkeit zu reduzieren. Eine Gesamtbi-
lanz der Ausstiegsversuche wird erschwert, weil wesentliche Entscheidungen nicht
gegen die Kernenergienutzung generell, sondern gegen einzelne Projekte gefallen
sind, und zwar von Akteuren, die wiederum nicht generell gegen die Kernenergienut-
zung eingestellt waren: die sozialdemokratische Regierung in Nordrhein-Westfalen
bzw. ihre Aufsichtsbehörde trug wesentlich zur Stillegung des Projektes "Schneller
Brüter"Kalkar bei, und der Ausstieg aus der Wiederaufbereitungstechnologie (WAAs
Wackersdorf und Karlsruhe) wurde letztlich aus ökonomischen Gründen von der In-
dustrie selbst, gegen den Willen der Bundesregierung, veranlasst. Schließlich kün-
digte sich im Herbst 1992, nach Verhandlungen zwischen dem niedersächsischen Mi-
nisterpräsidenten Schröder und den Vorstandsvorsitzenden der Rheinisch Westfäli-
schen Elektrizitätswerke (RWE), Piltz, und der Veba, Gieske, ein freiwilliger Ver-
zicht der Kernenergiewirtschaft auf den Zubau von Leichtwasser-Reaktoren an. Im
Gegenzug soll die Option auf zukünftige, Äinhärent-sichere"Reaktortechnologien,
wie sie die Firmen Siemens und Framatome entwickeln, weiterhin offen bleiben.
Selbst die am konsequentesten dem Ausstiegskurs zugeneigte hessische Atomaufsicht
hat hierzu ihr Einvernehmen signalisiert; und dies würde immerhin die Möglichkeit
der Genehmigung eines neuen Reaktortyps gegen Mitte der neunziger Jahre bedeu-
ten, der dann, wenn nicht in Hessen so doch in Bayern, gebaut werden könnte.
Der Stellenwert, den ein eingriffsintensives regulatorisches Regime – etwa im Ver-
gleich zu Frankreich, England oder Japan – für diese kompromißförmigen Entschei-
dungen hatte, kann im einzelnen nicht exakt bestimmt werden.3 Eine empirisch span-

                                               
3 Insgesamt sind die Entscheidungen und vor allem Langfristplanungen der Elek-

trizitätswirtschaft von Unterschieden der kerntechnischen Sicherheitsregulierung
in einzelnen Ländern bzw. Bundesländern in ähnlicher Weise beeinflußt wie pri-
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nende wie theoretisch fruchtbare Frage ist indes die nach den institutionellen Bedin-
gungen und politischen Prozessen, die den Abrieb der ursprünglichen Forderung nach
einem Sofortausstieg bewirken konnten. Auf diesem Weg ist nämlich der Nullsum-
menkonflikt zwischen Ausstieg und Ausbau in eine verhandelbare Konfliktmaterie
transformiert worden. Die Frage nach den Mechanismen der politischen Kon-
flikttransformation soll im folgenden mit dem Problem der sachlichen Leistungsfähig-
keit der kerntechnischen Sicherheitsregulierung verknüpft werden.

2. Aufbau und Politik der Atomaufsicht

Bei der Kernkraftnutzung handelt es sich um ein großtechnisches System, das über
den Kraftwerksbetrieb weit hinausreicht. Es beginnt mit der Uranerzförderung und
endet mit der Endlagerung radioaktiver Abfälle. Die staatliche Atomaufsicht ist für
die Genehmigung und Überwachung aller Anlagen zuständig. Im folgenden konzen-
trierte ich mich auf die Sicherheitsregulierung von Kernenergieanlagen.
Die Länder sind hier im Auftrag des Bundes tätig (Auftragsverwaltung nach Artikel
85 Grundgesetz). Unentziehbar steht ihnen die sogenannte Wahrnehmungskompetenz
zu. "Das Handeln und die Verantwortlichkeit nach außen, im Verhältnis zu Dritten,
bleibt stets Landesangelegenheit; ein Eintrittsrecht des Bundes sieht Art. 85 nicht
vor".4  Damit ist eine Grenze bestimmt, die auch den weitesten sachlichen Umfang
des Weisungsrechtes bzw. der Direktionskompetenz des Bundes einschränkt. Hinzu
kommt, daß das atomrechtliche Verfahren bei weitem nicht alle Verwaltungsent-
scheide bindet, die im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb oder der Ver-
änderung von Kernkraftwerken anfallen. Entsprechend sind bau-, wasser-, gewerbe-,
planungs-, verkehrs-, katastrophenschutz-, umweltrechtliche und weitere Vorschrif-
ten und Genehmigungsauflagen zu berücksichtigen. So sind Abschaltungen von Kern-
kraftwerken in trockenen Sommermonaten verfügt worden, weil wasserrechtliche
Genehmigungen die Entnahme von Flußwasser zur Kühlung nur bis zu einem be-
stimmten Wasserstand erlauben. Diese Zuständigkeiten liegen oft bei Landesverwal-
tungen oder sind durch deren Gesetzgebungskompetenz und Rechtsaufsicht über
Kreise und Gemeinden auf Landesebene vereinheitlicht. Hierauf hat das Weisungs-
recht des Bundes nach Artikel 85.3 (Bundesauftragsverwaltung) keinen Einfluß; und
wenn Bundesländer durch eigene Gesetze, etwa durch eine Novellierung des Kata-
strophenschutzrechts, einen Kernenergieausstieg verfolgten, ergäbe sich daraus ein
Verfassungskonflikt mit ungewissem Ausgang. Das aus überlappender Zuständigkeit
resultierende Souveränitätsproblem im Bund-Länder Verhältnis erschüttert die
Rechtskonstruktionen der Nuklearregulierung und öffnet sie der partei- und verwal-
tungspolitischen Einflußnahme. Der Bund möchte deshalb in einem novellierten

                                                                                                                                   
vate Investitionsvorhaben und Produktionskonzepte vom jeweiligen Bestand so-
zialstaatlicher Regulierung.

4 BVerfGE 81, 310 (332).
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Atomgesetz eine höhere Konzentrationswirkung gegenüber angrenzenden Rechtsma-
terien erreichen.5

Im Atomgesetz sind Aufsichts- und Förderzweck bis dato vereint.6 Es wird ergänzt
durch ein untergesetzliches Regelwerk aus Strahlenschutzgrundsätzen und Dosis-
grenzwerten, ministeriellen Weisungen, Richtlinien, Sicherheitskriterien, ver-
bandlichen Leitlinien, kerntechnischen Regeln sowie konventionellen technischen
Normen. Dieses Regelwerk bedingt indes nicht direkt den Ausgang von Verwal-
tungsverfahren.7  Dies liegt an seiner Komplexität und zu einem guten Teil daran,
daß es die wichtigsten Entscheidungen an den "Stand von Wissenschaft und Tech-
nik"bindet. Die institutionelle Fragmentierung der kerntechnischen Sicher-
heitsregulierung und der hohe Stellenwert unbestimmter Rechtsbegriffe bewirkten,
daß Verhandlungen zum dominierenden Entscheidungsmodus werden konnten.

2.1 Die staatliche Atomaufsicht

Die Atomaufsicht des Bundes wurde nach der Reaktorkatastrophe von "Tscherno-
byl"gründlich umgebaut. Ein Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit (ab 1986) mit nachgeordnetem Bundesamt für Strahlenschutz (ab
1990) sollte fortan konzentriert auf die Gesetzgebung, die Tätigkeit der Bundesauf-
sicht, die internationale Zusammenarbeit und auf die Kontrolle des Verwaltungsvoll-
zuges in den Ländern einwirken. Die regulativen Kompetenzen des Innenministeriums
und des Ministeriums für Forschung und Technologie (Reaktorsicherheitsforschung)
sowie einschlägiger Bundesbehörden wurden durch einen Organisationserlaß des
Bundeskanzlers organisatorisch zusammengefaßt. Das neue Ministerium vertritt den
Bund im "Länderausschuß für Atomkernenergie", der die Vereinheitlichung der Auf-
sichtspraxis sicherstellen soll. Weiterhin erfüllt das Wirtschaftsministerium Aufgaben
der Kernenergieförderung im Rahmen seiner energiewirtschaftlichen Zuständigkeit.
Ein Bild unterschiedlicher Zuständigkeitsregelungen bieten nach wie vor die Länder.
Oft waren die Genehmigung und Überwachung von Kernenergieanlagen bis in die
achtziger Jahre hinein den Wirtschaftsministerien zugeordnet. Manche Länder hatten
das Sozialministerium (Schleswig-Holstein) oder den Minister für Bundesangelegen-
heiten (Niedersachsen) damit betraut (Schattke 1986). Bayern verlagerte 1971 als er-
stes Land die Zuständigkeit in ein neugegründetes "Ministerium für Landesentwick-
lung und Umweltfragen". Gleichzeitig wurde ein Teil an das ebenfalls neugegründete
"Landesamt für Umweltschutz"abgegeben. Als zweites Bundesland hat Baden-
Württemberg die sicherheitstechnische Regulierung in einem zum Umweltressort

                                               
5 Die Novelle befindet sich im Entwurfsstadium, nachdem mehrere Expertenanhö-

rungen stattfanden (Lukes 1991; Lukes/Birkhofer 1991).
6 Die in den neunziger Jahren anstehende Novellierung unter Federführung des

1986 gegründeten Bundesumweltministeriums soll indes den Förderzweck des
Gesetzes beseitigen.

7 Zuletzt ist die prekäre Rechtslage in der Auseinandersetzung um die Reform des
Atomgesetzes deutlich geworden; vgl. Lukes (1991). Zur These des Regelungs-
defizits im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren: Marburger (1985: 155) Ja-
rass (1987).
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ausgebauten Landwirtschaftsministerium verankert. Genehmigungsbehörde blieb je-
doch weiterhin das Wirtschaftsressort.
Auf Länderebene lassen sich die wissenschaftliche Beratung und die Inspektion von
Kernenergieanlagen durch externe Sachverständige kaum voneinander trennen. Die
von Landesbehörden beauftragten Analysen, Inspektions- und Prüfberichte von
Technischen Überwachungsvereinen, der Gesellschaft für Reaktorsicherheit – in jün-
gerer Zeit auch des Öko-Institutes Darmstadt und des in Zürich und Mannheim an-
sässigen Ingenieurunternehmens Elektrowatt8 – werden regelmäßig der Bundesauf-
sicht und deren Beratungsgremien zur Stellungnahme zugestellt.
Auf Bundesebene bestehen drei rechtlich verankerte Beratungsgremien: die Reaktor-
sicherheitskommission, die Strahlenschutzkommission und der Kerntechnische Aus-
schuß. Die Reaktorsicherheitskommission hat die Aufgabe, die ihr vom Ministerium
zugeleiteten Sicherheitsberichte "zu prüfen und zu begutachten, ob die gesetzlichen
oder anderweitig vorgeschriebenen oder nach dem Stand der Wissenschaft und Tech-
nik für notwendig erachteten Sicherheitsbedingungen erfüllt sind"(Groos 1961: 355).
Zwölf Mitglieder aus verschiedenen Fachgebieten werden für eine dreijährige Amts-
zeit vom Bundesminister berufen, drei weitere von den Ländern und Selbstverwal-
tungsorganisationen entsand (Müller 1990:188; NEA 1983; RSK 1983).
Die Strahlenschutzkommission versammelt 15 Mitglieder aus der Strahlenbiologie,
Strahlengenetik, Strahlenmedizin, Strahlenschutztechnologie, Strahlenphysik, Bio-
physik, Radiochemie und Umweltradioaktivität. Sie befasst sich vornehmlich mit der
Erstellung von Regeln, Richtlinien und Verordnungen. In ihre Zuständigkeit fallen
auch Notfallschutzmaßnahmen und die Erarbeitung von Belastungsgrenzwerten. Ihre
Gutachten und Vorschläge gehen meist in Empfehlungen der Reaktorsicher-
heitskommission ein.
Der Kerntechnische Ausschuß hat als öffentlich-rechtliches Gremium die Aufgabe,
"auf den Gebieten der Kerntechnik, auf denen sich aufgrund von Praxiserfahrung eine
einheitliche Meinung der für Hersteller, Konstrukteure und Betreiber arbeitenden
Fachleute abzeichnet, technische Sicherheitsregeln aufzustellen und ihre Anwendung
zu unterstützen"(NEA 1983: 117). Die vom Kerntechnischen Ausschuß verabschie-
deten Regelwerke haben Verordnungscharakter. Sie werden im Bundesanzeiger ver-
öffentlicht.
Der Ausschuß besteht aus jeweils zehn Vertretern der im Kernkraftsektor maßgebli-
chen Gruppen: Hersteller und Konstrukteure, Betreiber, Aufsichtsbehörden von Bund
und Ländern, Gutachter- und Beratungsorganisationen, sonstige Gruppen (Kern-
forschungseinrichtungen, Deutsches Institut für Normung, Versicherungen, Berufs-
genossenschaft, Gewerkschaft). Die Mitglieder und Stellvertreter werden auf Vor-
schlag der jeweils vertretenen Organisation von der Bundesaufsicht für die Dauer von
vier Jahren berufen. Die Erarbeitung der kerntechnischen Regeln ist in Unteraus-
                                               
8 Das Öko-Institut Darmstadt wurde von der hessischen Atomaufsicht gegen star-

ke Widerstände der Firma Siemens als (Gegen-)Gutachterorganisation durchge-
setzt und letztlich durch Gerichtsurteil bestätigt. Weniger geräuschvoll hat die
nordrhein-westfälische Behörde die Firma Elektrowatt gewissermaßen als
"Hausgutachter mit aufgebaut"(Interview, Ministerium für Wirtschaft, Mittel-
stand und Technologie, Düsseldorf).
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schüsse verlagert. Der Ausschuß verfügt als öffentlich-rechtliches Organ über eigene
Satzungshoheit. Die Finanzierung teilen sich Staat und Wirtschaft. Der Kerntechni-
sche Ausschuß besitzt kein Monopol der kerntechnischen Normung. Anwendung fin-
den auch Richtlinien des Vereins Deutscher Ingenieure und der Technischen Verei-
nigung der Großkraftswerksbetreiber, des Deutschen Instituts für Normung, der
Technischen Überwachungsvereine sowie zahlreiche ausländische Normenwerke.
Die staatliche Atomaufsicht bildet ein Transaktions- und Verhandlungsnetzwerk mit
teils starren, teils beweglichen Grenzverläufen. Bestimmte Akteure unterhalten dau-
erhafte, oft hoch formalisierte Austauschbeziehungen, die sich an ihrer administrati-
ven Stellung und jeweiligen Aufgabe im atomrechtlichen Verwaltungsverfahren orien-
tieren. Zwischen diesen Gruppierungen bestehen dagegen oft lose, manchmal fallwei-
se arrangierte Verbindungen. Die staatliche Atomaufsicht wird ergänzt durch pri-
vatrechtliche Technikverbände, denen die eigentliche kerntechnische Sicher-
heitsüberwachung zukommt.9

2.2 Sicherheitsinspektion und industrielle Eigenüberwachung

Besondere Bedeutung für die Sicherheitsüberwachung von Kernenergieanlagen haben
die Technischen Überwachungsvereine und die privatrechtliche Gesellschaft für Re-
aktorsicherheit. Ihnen obliegt ein Großteil der Inspektionsaufgaben im Rahmen der
Staatsaufsicht. Die Technischen Überwachungsvereine "werden von den zuständigen
Behörden mit der Ausführung von fast allen Kontroll- und Überwachungsaufgaben
von technischen Ausrüstungen und Anlagen betraut. Diese übertragen ihnen in der
Regel auch die Ausführung detaillierter kerntechnischer Sicherheitsüberprüfungen
und die Erstellung von Stellungnahmen und Gutachten"(NEA 1983: 118).
Die Technischen Überwachungsvereine sind föderal organisiert. In den Vorständen
sind meist Großunternehmen vertreten. In Beiräten und erweiterten Vorständen fin-
den sich auch Sachverständige aus Universitäten, Verbänden und aus der staatlichen
Verwaltung. Überwachungsvereine sind eine für Deutschland typische Form der
technischen Sicherheitsregulierung. Die "TÜV-Leitsstelle Kerntechnik"am Sitz der
Vereinigung der Technischen Überwachungsvereine in Essen koordiniert seit 1975
die Inspektions- und Gutachtertätigkeit. Trotzdem konkurrieren insbesondere die
rheinland-westfälische und die bayerische Organisation um Aufträge im kerntechni-
schen Sicherheitsbereich; umso mehr als sie angesichts ausbleibender Kraftwerkszu-
bauten personell überbesetzt sind.
Bis 1976 bestand ein Institut für Reaktorsicherheit der Technischen Überwachungs-
vereine. Es ging zusammen mit einem Laboratorium für Reaktorregelung und Anla-
gensicherung in der neugegründeten Gesellschaft für Reaktorsicherheit auf (Müller
1990: 194ff.). Zu den Gründungsmitgliedern und Teilhabern gehören: Die Bundes-
republik Deutschland (46,1 %), die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen (je 3,86

                                               
9 Die Konstellation erinnert an das deutsche Gesundheitswesen, dessen Reform

von Renate Mayntz (1991:35) als "Politikentwicklung im Netzwerk"beschrieben
wird. Wie dort sind neben zahlreichen staatlichen auch parastaatliche und privat-
rechtliche Akteure in unterschiedlichen Gruppierungen beteiligt.
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%), elf Technische Überwachungsvereine (je 2,85%) und die Germanischer Lloyd
Aktiengesellschaft (3,85%). Die Gesellschaft war als Sammel- und Bewertungsstelle
von sicherheitsrelevanten Betriebsdaten und wissenschaftlichen Informationen vorge-
sehen. Aus ihr rekrutiert die Bundesaufsicht einen Teil ihres eigenen Personals. So
war der erste Leiter des Referates Reaktorsicherheit im neuen "Bundesministerium
für Umwelt und Reaktorsicherheit"zuvor Geschäftsführer der Gesellschaft für Reak-
torsicherheit.
Die betriebliche Qualitätssicherung und Ausbildung des Kraftwerkspersonals fand vor
den Kernschmelzunfällen von "Three Mile Island"und "Tschernobyl"bei den Behör-
den der Atomaufsicht wenig Beachtung. Diese und weitere Störfälle zeigten jedoch
die hohe Bedeutung dieser Aufgaben für die Betriebssicherheit. Sie werden im we-
sentlichen von der Technischen Vereinigung der Großkraftwerksbetreiber in Essen
wahrgenommen. Der Verband wurde 1920 nach einer Kesselexplosion als Vereini-
gung der Großkesselbesitzer gegründet. Er umfasst heute alle großen Elektrizitätser-
zeuger und 138 außerordentliche oder fördernde Mitglieder: Bauunternehmen, Tech-
nische Überwachungsvereine, Kraftwerkshersteller, Komponentenhersteller, etc. Er
versteht sich als nationaler Verband mit internationaler Mitgliedschaft. Im Vorstand
vertreten ist die "Electricité de France", ein finnisches und ein niederländisches Ver-
sorgungsunternehmen.
Zu den Aufgaben gehören chemische, metallurgische und mineralogische Material-
prüfungen, die Erforschung von Erosion, Korrosion, Mikrostrukturen von Kraft-
werksmaterialien, Analysen von Brüchen, Oberflächen, Knicken, Schmelzcharakte-
ristiken, thermalen Konversionsprozessen und dergleichen. Zu den Dienstleistungen
gehört die Erarbeitung und Bereitstellung von technischen Richtlinien. Sie enthalten
Normen zu Hochleistungsdampfkesseln, Kühltürmen, Turbinen, etc. Ein Großteil be-
steht aus Bestellrichtlinien, Betriebsrichtlinien, Ausbildungsrichtlinien und einfachen
Merkblättern. Das Aufgabenspektrum umfasst fossil befeuerte und nukleare Kraft-
werke.10

Die für den Nuklearsektor wichtigsten Funktionen der Vereinigung liegen im Aus-
tausch von Betriebserfahrungen, in der Ausbildung von Kraftwerkern und Kernkraft-
werksmeistern sowie im Betrieb einer "Zentralen Melde- und Auswertestelle", einer
Datenbank, in der die Erfahrung von inzwischen 5 000 Leichtwasserreaktor-Be-
triebsjahren aus weltweit über 300 Anlagen dieses Typs gespeichert sind.
Ausbildungzwecken dient eine 1957 als Verein gegründete Kraftwerksschule, die
wiederum eine Kraftwerks-Simulatorgesellschaft und eine Gesellschaft für Simulator-
forschung besitzt (VGB 1982).11 Die Ausbildung zum verantwortlichen Schicht-

                                               
10 Hier ist anzumerken, daß der in Deutschland allein kommerziell eingesetzte

Leichtwasserreaktor vor allen anderen Reaktortypen den größten Anteil konven-
tioneller Kraftwerkstechnologie aufweist. Er hat sich deswegen auch internatio-
nal durchgesetzt und wird in der von Ingenieuren und Technikern beherrschten
Vereinigung der Großkraftswerksbetreiber auch weiterhin favorisiert; insbeson-
dere gegenüber neuen Designs der Reaktorforschung und Herstellerunterneh-
men.

11 Staatseigene Kraftwerksimulatoren, wie sie die National Laboratories und die
Nuklearmarine in den Vereinigten Staaten unterhalten, gibt es in Deutschland



(erschienen in: Czada, Roland / Manfred G. Schmidt (Hrsg.), 1993: Verhandlungsdemokratie,
Interessenvermittlung, Regierbarkeit. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 73-100).

- 82 -

personal in Kernkraftwerken führt zum Kraftwerksmeister der Fachrichtung Maschi-
nentechnik/Kerntechnik (Schlegel/Christ 1988). Sie wird sowohl bei der Kraftwerks-
meisterprüfung der Industrie- und Handelskammer Essen als auch bei der Fach-
kundeprüfung gemäß den Richtlinien des Bundesumweltministeriums anerkannt.
Während in Ausbildungsfragen eine begrenzte Interessenvermittlung stattfindet, stößt
die Standardisierungs- und Qualitätssicherungsaufgabe bei den Aufsichtsbehörden
kaum auf Interesse.
Die für industrielle Selbstregulierung oft vorausgesetzte "staatliche Stützung" 12 be-
stand in einer finanziellen Beteiligung an dem 1974 eingerichteten Simulator-Zentrum
der Kraftswerksschule durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie,
das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium, die Bundesanstalt für Arbeit und
das Bundesinnenministerium. Eine institutionelle Befestigung besteht in der Einbin-
dung der Kraftwerksschule und der Simulator-Gesellschaft in das duale System der
beruflichen Bildung, mithin in ein Regulierungsnetzwerk, in dem die Behörden der
Atomaufsicht nicht vertreten sind. Die Entkoppelung von staatlich-politischer Sicher-
heitsregulierung und verbandlicher Selbstregulierung bildet einen gewissen Schutz
vor Turbulenzen, wie sie vom Parteienwettbewerb und von außerparlamentarischen
Protesten ausgehen.

3. Parteienwettbewerb und Flexibilität des Aufsichtsregimes

Zwar war der Bund imstande, unmittelbar nach der Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl und noch vor anstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und
Niedersachsen die Atomaufsicht neu zu ordnen. Ebenso konnten die Länder ihre Or-
ganisation ohne größere Probleme umbauen. Auch die gesellschaftlichen Akteure
zeigten bei der Hinzunahme neuer Aufgaben erhebliche Flexibilitätsreserven, etwa bei
der Einrichtung des Simulatorzentrums oder dem Aufbau einer Meldezentrale durch
die Vereinigung der Großkraftwerksbetreiber. Das Gesamtsystem kann dagegen nicht
gezielt reformiert werden, weil es weder einen einzelnen Akteur gibt, der dazu im-
stande wäre, noch eine Verbindung aller relevanten Akteure, von der eine entspre-
chende Koordinationsleistung ausgehen könnte.
Für die politischen Akteure erwächst daraus eine Handlungsrestriktion. Sie hatte aber
keinesfalls einen Stillstand der Politik zur Folge. Die Praxis der Atomaufsicht verän-
dert sich aus dem durch die Austragung von Kompetenzkonflikten allenfalls "nega-
tiv"koordinierten Zusammenwirken einer Vielzahl vereinzelter oder gruppierter kor-
porativer Akteure.13 Die treibende Kraft im Aufsichtsregime sind Regulierungs-
konflikte. Sie sind der administrativ vermittelte bzw. institutionell überformte Aus-

                                                                                                                                   
nicht. Lediglich nach Übernahme der Kraftwerkskomplexe der DDR durch die
Treuhandanstalt gelangten Simulatoren für Ausbildungszwecke in Bundes-
eigentum, die allerdings für die hierzulande gebräuchlichen Reaktortypen nicht
verwendbar sind.

12 Zu den Voraussetzungen verbandlicher Selbststeuerung im Bereich der techni-
schen Normung: Voelzkow/Hilbert/Heinze (1987).

13 Zur Bedeutung von negativer Koordination in vernetzten Ent-
scheidungsstrukturen: Scharpf (1992).



(erschienen in: Czada, Roland / Manfred G. Schmidt (Hrsg.), 1993: Verhandlungsdemokratie,
Interessenvermittlung, Regierbarkeit. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 73-100).

- 83 -

druck des gesellschaftlichen Kernenergiekonfliktes. Dessen Eindringen in die staatli-
che Verwaltung und Auswirkungen auf den Sicherheitsstandard werden am Beispiel
der von zwei rot-grünen Landesregierungen in Hessen unternommenen Versuche des
Kernenergieausstieges deutlich.

3.1 Ausstiegsversuch in Hessen

Als 1982 die kernkraftfreundliche CDU/FDP-öWenderegierung"antrat, dachte nie-
mand daran, daß die Bundesländer zur Eingriffstelle würden, über die der Atomkon-
flikt institutionalisiert werden sollte, und daß schon bald Hessen unter einem vorher
kernkraftfreundlichen Ministerpräsidenten Holger Börner als erstes Bundesland einen
dezidierten Ausstiegskurs verfolgen würde.14

Bis 1984 hatten die Landesparteitage der hessischen SPD die Unterstützung der sozi-
alliberalen Regierung für den Nuklearkomplex abgesegnet (Meng 1985: 89f.). Die
Regierung war vornehmlich damit beschäftigt, Genehmigungen für die Hanauer Nu-
klearfabriken zu erarbeiten und nachzureichen. Das dritte Gesetz zur Änderung des
Atomgesetzes von 1975 verlangte für die Brennelementeherstellung ein atomrechtli-
ches Genehmigungsverfahren, machte es aber möglich, Übergangsgenehmigungen zu
erteilen. Aufgrund der Komplexität der Hanauer Anlagen, einer unzureichenden Do-
kumentation der Betriebsabläufe, fehlender Genehmigungspraxis und der zu erarbei-
tenden technischen Auslegungsvorschriften mußte man mit mehrjährigen Genehmi-
gungsverfahren rechnen (vgl. Hawickhorst 1983). Daher hat der Bundesgesetzgeber
für den Entscheid der Behörde keine Frist gesetzt. Die Unternehmen erhielten Über-
gangsgenehmigungen, ohne daß jemals ein entsprechendes Verwaltungsverfahren
nach dem Atomgesetz anberaumt wurde.
Bereits 1980 war der Aufsichtsbehörde im Wirtschaftsministerium bekannt, daß es
nicht nur um die Legalisierung einer vorgängigen Praxis gehen würde, sondern daß
alle drei Firmen, Nukem, Alkem und Brennelemente-Union, Ausbaupläne hegten, für
die Anträge auf Erteilung der Betriebsgenehmigung erwartet wurden. In der hes-
sischen Öffentlichkeit wurde indes der Hanauer Nuklearkomplex nicht vor 1984 dis-
kutiert (Meng 1985: 312, Traube 1988: 8). Das offizielle Hessen, Regierung, Verwal-
tung, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände, hatten zu dieser Zeit die Atompläne
noch unter der Rubrik "erfolgreiche Wirtschafts- und Strukturpolitik"abgehakt.
Die hessische SPD entwickelte sich nicht schneller zur Ausstiegspartei als die Bun-
des-SPD. Als der Essener Bundesparteitag von 1984 den Bau einer Wieder-
aufarbeitungsanlage ablehnte und gleichzeitig den Ausstieg aus der Kernener-
giewirtschaft als Ziel nannte, galt der hessische Ministerpräsident und einstige Ge-
werkschaftsvorsitzende der kernkraftfreundlichen IG Bau-Steine- Erden, Börner,
noch als zuverlässiger und im Landesverband seiner Partei durchsetzungskräftiger

                                               
14 Zuvor war dies bereits unter Bürgermeister Klose von einer SPD-Senatsmehrheit

in Hamburg versucht worden, die sich allerdings in den Auseinandersetzungen
um das Kernraftwerk Brokdorf parteiinternen Kernkraftbefürwortern (Hans
Apel, Helmut Schmidt, Wilhelm Nölling u.a.) beugen mußte (vgl. Czada 1992).
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Bundesgenosse der Kernenergiewirtschaft.15 Dies sollte sich erst ändern als die grüne
Landtagsfraktion Ende 1984 ankündigte, sie würde der Minderheitsregierung Börner
die Zustimmung zum Landeshaushalt verweigern, wenn in den atomrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren zugunsten der Hanauer Nuklearbetriebe entschieden würde.
Im Januar 1985, im Vorfeld der Haushaltsberatungen, setzten SPD und Grüne eine
sechsköpfige "Arbeitsgruppe hessische Atomenergiepolitik"zur Konsensfindung ein.
Die Aufgabe der Kommission läßt sich ermessen, wenn man sich die rot-grünen Ge-
spräche im Vorfeld der Landtagswahl und der vorangegangenen Regierungsbildung
in Erinnerung ruft. 1982 hatten Beamte des vornehmlich mit Sozialdemokraten be-
setzten hessischen Umweltministeriums 178 politische Positionen daraufhin über-
prüft, ob darüber ein Konsens mit den Grünen ereicht werden könnte. Sie stellten 86
mal "gemeinsame Grundposition", 73 mal "überbrückbare Position"und 19 mal "un-
überbrückbare Position"fest. Zu den aus SPD-Sicht unanehmbaren Forderungen der
Grünen zählten damals die "nach einem völligen Exportverbot für Atomkraftwerke
und sonstige Atomanlagen, sowie nach Abbau der vorhandenen Nuklearanlagen, so-
wie nach Einstellung aller Planungen für Atomanlagen in Hessen und der Ablehnung
der WAA"(Meng 1985: 308).
Gemessen an den Wahlaussagen der Grünen kam die "Arbeitsgruppe hessische Atom-
energiepolitik"zu einem moderaten Ergebnis. Es sollte keine Erhöhung der Ver-
arbeitungsmenge von Plutonium in Hanau genehmigt werden. Weiterhin wurden Vor-
schläge zur Änderung der Genehmigungsgrundlagen gemacht. Um die Proliferations-
gefahr zu reduzieren, sollte auf hochangereicherte Brennelemente in deutschen Kern-
reaktoren verzichtet und stattdessen auf niedrigere Anreicherung umgestellt werden;
die Genehmigung hätte sich dadurch vereinfacht. Mit Ausnahme des Gewerkschafts-
vertreters forderte die Gruppe eine mittelfristige Stillegung der Firma Alkem. Der
SPD-Unterbezirk Hessen-Süd übernahm die Empfehlungen der Schlichtungs-
kommission sogleich in ein eigenes Positionspapier und forderte zudem, die Regie-
rung solle den Wegfall von 450 Arbeitsplätzen bei Alkem mit aktiver Strukturpolitik
begleiten.
Am 12. Dezember 1985 wurde Joschka Fischer als erster grüner Umweltminister ver-
eidigt. Das nach Meinung der Beteiligten juristisch abgesicherte Kommissionspapier
verstanden die Grünen und sozialdemokratischen Kernenergiegegner als "Handlungs-
anweisung für den hessischen Wirtschaftsminister", wie mit den Genehmigungen
weiter zu verfahren sei. Die rot-grüne Koalition bestand nur ein Jahr und zwei Mo-
nate. Sie zerbrach, nachdem eine Landesversammlung der Grünen im Februar 1987
beschlossen hatte, das Bündnis aufzukündigen, wenn die Absicht zur Genehmigung
der Hanauer Alkem und zum Einstieg in die Plutoniumwirtschaft von der SPD nicht
aufgegeben würde. Einen Tag später nahm Börner das Ultimatum zum Anlaß, die
grünen Kabinettsmitglieder zu entlassen. Im April, nach vorgezogenen Neuwahlen,
übernahm eine CDU/FDP-Koalition die Regierung und setzte die Genehmigungsver-

                                               
15 Börner galt als der herausragende Verteidiger des alten Atomkurses der SPD,

vor allem nachdem der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt 1982 sein Amt
verloren hatte und die Energieexperten Volker Hauff und Horst Ehmke von der
alten Position immer mehr abgerückt waren (Häusler 1988: 118).
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fahren fort, bis nach der nächsten Landtagswahl ein neues rot-grünes Bündnis sie
wieder in Frage stellte.

3.2 Dreiecksverhältnis im Aufsichtsregime.

Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl kam es zu einer Serie von atomrecht-
lichen Bund-Länder-Streitigkeiten zwischen dem neu gegründeten Bundesumweltmi-
nisterium und den Ländern Hesssen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen. In den drei erstgenannten Ländern waren zwischenzeitlich ausstiegs-
orientierte Regierungen gewählt worden. Die vorherrschende Entscheidungssituation
bekam die Form eines Dreiecksverhältnisses. Beteiligt sind Bundesaufsicht, Landes-
aufsicht und Anlagenbetreiber sowie deren jeweilige externe Inspektions- und Bera-
tungsorgane. Da die Wahrnehmungskompetenz dem Land gebührt, sind im Verwal-
tungsverfahren direkte Abstimmungen der Bundesaufsicht mit Betreiberinteressen nur
unter Einschaltung der zuständigen Landesbehörde möglich. In einer Auseinanderset-
zung um die Herstellung von Plutonium-Mischoxyd(MOX)-Brennelementen in Ha-
nau kam diese Abstimmung nicht zustande.16 Da die hessische Behörde einen adver-
sativen Stil pflegte, die Bundesaufsicht aber den Kompromiß mit dem Betreiber
suchte, erschien es wenig sinnvoll, ein gemeinsames Aufsichtsgespräch mit Vertretern
des Brennelementewerkes zu führen. Da fügte es sich, daß ein Zwischenfall bei der
Siemens-Tochtergesellschaft "Advanced Nuclear Fuels Lingen"Gelegenheit zu einem
Gespräch zwischen der Bundesaufsicht und Siemens-bot.
Firmeneigene Eingangskontrolleure im niedersächsischen Lingen hatten festgestellt,
daß ein als Leergut deklarierter Transportbehälter 50 fabrikneue Uran-Brennstäbe
enthielt. Der Behälter kam aus dem Siemens Brennelementewerk Karlstein in Nord-
bayern. Siemens teilte das Vorkommnis als meldepflichtiges Ereignis der niedrigsten
Kategorie N (Normal) nicht dem kernkraftkritischen niedersächsischen, sondern dem
bayerischen Umweltministerium mit – weil der in Lingen entdeckte Vorgang auf die
Mißachtung einer Kontrollvorschrift in Karlstein zurückging. Die Münchener Behör-
de berichtete pflichtgemäß nach Bonn. Zwar bestätigte die Bundesaufsicht, daß kei-
nerlei Strahlenrisiko bestanden hatte. Die niedersächsische Atomaufsicht stufte den-
noch den Vorfall als so gravierend ein, daß sie dadurch die Zuverlässigkeit des Be-
treibers in Frage gestellt sah. Am Sonntag, 23. Februar 1992, trafen sich Bundesum-
weltminister Töpfer und der zuständige bayerische Umweltminister mit Vorstands-
mitgliedern des Siemens-Konzerns in Bonn zu einem aufsichtlichen Gespräch – man
darf annehmen, daß nicht nur über bayerische Angelegenheiten gesprochen wurde.
Was zuvor mit Joschka Fischer, dem Herren der hessischen Atomaufsicht nicht mög-
lich war, ein Gespräch der Bundesaufsicht mit Siemens, konnte durch die falsche De-
klaration im bayerischen Karlstein nachgeholt werden.
Wenn der Bundesumweltminister den Siemens-Vorstand zu einem aufsichtlichen Ge-
spräch über Unregelmäßigkeiten beim Transport von Brennstäben empfängt, wie be-
einflusst dann die vertikale Politikverflechtung seine Verhandlungsposition? Vertreter
der klassischen, auf die Einheitlichkeit der Verwaltung bedachten Staatslehre würden

                                               
16 Einzelheiten hierzu: Czada (1982: 176ff).
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hier eine Schwächung der staatlichen Durchsetzungskraft vermuten. Doch das Ge-
genteil ist richtig. Solange der Bundesumweltminister die Praktiken der Firma nicht
fördern, sondern tatsächlich überwachen möchte, kann seine Stellung durch den in-
nerstaatlichen Wettbewerb um mehr Sicherheit gestärkt werden. Die Tatsache, daß
die niedersächsische Aufsichtsbehörde die Zuverlässigkeit von Siemens in Frage ge-
stellt hatte, und die hessische Behörde die endgültige Stillegung eines Betriebsteiles
der Firma anstrebte, verbesserte die Verhandlungsposition des Bundesumwelt-
ministers und die Nachgiebigkeit des Unternehmens. Tatsächlich erklärte sich Sie-
mens bereit, in Karlstein ein automatisches Kontrollsystem zu installieren und künftig
Tagesbilanzen über seine Transporte vorzulegen. Hätte indessen die Bundesaufsicht
ganz gegen die ausstiegswilligen Länder gehandelt und uneingeschränkt die Partei des
Unternehmens ergriffen, dann hätte sich die Dreieckskonstellation letztlich zu dessen
Gunsten ausgewirkt.

3.3. Ausstiegsversuch in Schleswig-Holstein

Der heterarchische Aufbau der Atomaufsicht und die Komplexität des atomrechtli-
chen Verfahrens erlaubten das Eindringen der Ausstiegsoption. Zugleich wirken sie
als Sperre gegen eine schnelle und durchgreifende Instrumentalisierung der Sicher-
heitsregulierung für parteipolitische Zwecke. Selbst wenn mehrere Länder oder sogar
die Bundesregierung das Ausstiegsziel gegen die übrigen Akteure verfolgen sollten,
bliebe der Entscheidungsspielraum im Gesamtsystem begrenzt. So kann zum Beispiel
die herrschende Interpretation des "Standes der Technik"nur durch den langfristigen
Aufbau einer Gegengutachterszene verändert werden. Auch die Bundesregierung wä-
re kaum in der Lage, ihre eigenen Berater- und Normungsgremien in kurzer Zeit um-
zupolen. Dagegen spräche nicht nur die überkommene Interessenbeteiligung in ei-
nigen Gremien.
Ein detailliertes Ausstiegsszenario könnte in jedem Fall nur in direkter Zu-
sammenarbeit mit der Kernenergiewirtschaft entworfen werden. Ironischerweise
verfügt die Herstellerfirma Siemens-KWU derzeit über die weitreichendsten Pläne zur
Stillegung deutscher Kernreaktoren. Darin wird allein das alterungsbedingte Stille-
gungspotential der nächsten zwanzig Jahre mit Kosten von mehreren Milliarden Mark
beziffert (Hirschmann 1989). Die staatliche Atomaufsicht ist bei der Umsetzung ihrer
Vorstellungen auf die Kernenergiewirtschaft angewiesen. Da ihre Verfügungen meist
technische Realisierbarkeit voraussetzen, die sie selbst oft nicht hinreichend beurteilen
können, erscheint den meisten Beamten ein kooperativer Regulierungsstil angeraten.
Ein Konfliktkurs würde nämlich bestehende Informationsasymmetrien im Dreiecks-
verhältnis von Behörden, Betreibern und privatrechtlichen Inspektionsorganen ver-
schärfen.17 So hat ein weitgehender Personalaustausch in der schleswig-
holsteinischen Atomaufsicht die Beziehungen zu den Kraftwerksbetreibern so ge-

                                               
17 Dies war lange Zeit der Fall in der amerikanischen Nuklearregulierung. Die Be-

treiber waren nicht bereit, selbst aufgedeckte Sicherheitsmängel der Behörde
mitzuteilen, weil sie dann empfindliche Geldbußen und eine öffentliche Anhö-
rung vor der Regulierungskommission befürchten mußten (Czada 1992).
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kappt, daß Entscheidungen nur noch auf dem Amts- und Verfügungsweg erreicht
werden konnten, die sich anschließend als nicht gerichtsfest erweisen sollten.
Als die sozialdemokratische Landesregierung in Schleswig-Holstein nach ihrem Re-
gierungsantritt 1986 im Sozialministerium eine Referatsgruppe "Grundsatzangelegen-
heiten des Sicherheits- und Entsorgungsrisikos kerntechnischer Anlagen"eingerichten
wollte – im Ministerium kurz "Ausstiegsgruppe"genannt – konnte sie nur mit Mühe
entsprechende Beratungskapazitäten aufbauen. Die Verwaltung reagierte mit der
1988 gegründeten "Ausstiegsgruppe"auf vorangegangene Probleme bei der Einho-
lung kernkraftkritischer Gutachten, die notwendig waren, um gerichtsfeste Auflagen
und Stillegungsbescheide formulieren zu können. Der zuständige Sozialminister Jan-
sen machte auch kein Hehl daraus, daß er mit dieser Gruppe in Konkurrenz zur Re-
aktorsicherheitskommission des Bundes treten wollte (Speyer 1989). Die Gruppe
sollte Genehmigungen, die nach deutscher Rechtsprechung Bestandsschutz hatten, im
Sinne einer Stillegung aus Sicherheitsgründen aushebeln.
Dabei wurde die Stillegungsabsicht zuerst im Fall des Kernkraftwerks Brunsbüttel mit
beschädigten Schrauben an Frischdampf-Isolationsventilen und mit Leitungsrissen
und der Gefahr von Leitungsbrüchen am Druckgefäß des Siedewasserreaktors be-
gründet. Die Schäden waren vom Technischen Überwachungsverein Norddeutsch-
land und dem Darmstädter Öko-Institut festgestellt worden. Die Landesbehörde hatte
sie als konstruktionsbedingte Spannungskorrosionen bewertet. Sollte ihre Gefährlich-
keit bei der verfügten Revision bewiesen werden, hätten auch die baugleichen Typen
in Krümmel, Würgassen, Phillipsburg I, Gundremmingen B und C sowie Isar I nach-
gerüstet bzw. stillgelegt werden müssen. Die schleswig-holsteinische Landesregie-
rung hätte also mit einer erfolgreichen Intitiative auch andere Bundesländer und die
Bundesaufsicht unter Entscheidungsdruck setzen können.
Die Bundesaufsicht wollte der Stillegung des Kernkraftwerkes Brunsbüttel zur Revi-
sion nach Eingang einer kurzfristigen Meldung aus Kiel nicht zustimmen, da ein
Brennelementewechsel unmittelbar bevorstand, und dann die Anlage ohnehin abge-
schaltet werden musste. Jansen setzte daraufhin eine ultimative Frist zur Einberufung
der Reaktorsicherheitskommission. Die Bundesaufsicht erfüllte angesichts möglicher
politischer Folgen einer auf Unterlassung lautenden Weisung das Ultimatum. Die Re-
aktorsicherheitskommission trat am 3. Oktober 1989 zusammen. Sie befürwortete die
Überprüfung, hat aber schließlich nach fünfwöchiger Revision die von der Kieler
Fachbehörde befürchteten Gefahren verneint. Trotzdem war diese nicht bereit, die
Stillegungsverfügung zurückzunehmen. Die Bundesaufsicht sah auch jetzt von einer
entsprechenden Weisung ab. Stattdessen bezichtigten die Hamburgischen Elektrici-
tätswerke als Betreiberin die Aufsichtsbehörde des "Ermessensmißbrauchs"im atom-
rechtlichen Verfahren und kündigten eine Schadenersatzforderung von DM 200.000
für jeden Tag der Stillegung an. Das Land mußte am Ende, da es seine Position vor
dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg nicht durch technische Gutachten untermau-
ern konnte, die Verfügung zurücknehmen und hohe Prozesskosten aufbringen. Um
die Zahlung sicherzustellen war sogar ein Nachtragshaushalt nötig geworden, wo-
durch die Position der "Ausstiegsgruppe"im Parlament und im Regierungsapparat er-
heblich geschwächt worden ist. Sie vermied daraufhin die Konfrontation und hat auf
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dem Verhandlungsweg – zum Beispiel im Rahmen der Debatte um die Novellierung
des Atomgesetzes – das Ausstiegsziel weiter verfolgt.
Nebeneffekt der zunächst gescheiterten Ausstiegsversuche und des Bund-Länder
Konfliktes waren indessen verstärkte Bemühungen der Betreiber und Gutachterorga-
nisationen um mehr Sicherheit. Die Betreiberinteressen wurden im Kompetenzkon-
flikt zwischen Bund und Ländern geradezu "aufgerieben", weil keine der auf Wider-
wahl angewiesenen Regierungen Zugeständnisse machen konnte. Informelle Neben-
abreden oder gar weitergehende Bestandsgarantien, wie sie eine souveräne Mehr-
heitsregierung mit gut organisierten gesellschaftlichen Gruppen treffen könnte, wür-
den im Geflecht der Atomaufsicht schnell offenkundig und im politischen Wettbewerb
auf Bundes- oder Landesebene verwertet. Die Bedrängnis der Kernenergienebür-
worter läßt sich an den insbesondere nach "Tschernobyl"den Anlagenbetreibern abge-
rungenen sicherheitstechnischen Nachrüstungen ablesen (Fabian 1990). Sie waren
außerhalb des rechtsförmigen Verfahrens den Betreibern nahegelegt und nach einigen
Verhandlungsrunden schließlich akzeptiert worden.

4. Bedingungen der Problembewältigung
in fragmentierten Entscheidungsstrukturen

Die Heterarchie der Atomaufsicht hat zu einer Effektuierung der Sicherheitsüber-
wachung und Institutionalisierung des Kernenergiekonfliktes geführt. Ein Stillstand
der Politik, wie er aus Blockierungsversuchen der beschriebenen Art ebenfalls resul-
tieren kann, ist dagegen nicht eingetreten. Dies ist auf das rechtsförmige Verfahren
zurückzuführen, das die Beteiligten unter Einigungsdruck setzt. Dies gilt für das
Bund-Länder-Verhältnis ebenso wie für die Beziehungen zwischen Aufsichtsbehör-
den und Betreibern. Wir sahen, daß in beiden Fällen eine Konfrontationsstrategie ho-
he Kosten verursacht und zu schlechteren Ergebnissen führen kann als sie durch Ver-
handlungslösungen erreichbar sind. Das atomrechtliche Verfahren bietet zudem einen
besonderen Anreiz für Verhandlungslösungen, weil der starke Einfluß wissenschaft-
lich-technischer Expertise es mit hohen Unsicherheiten belastet. Verwaltungs- und
Gerichtsentscheidungen können nicht ausschließlich juristisch fundiert werden. Sie
waren daher der sachlichen Kritik von zunehemend politisch motivierten Sicherheits-
experten ständig ausgesetzt. Diese besondere Konstellation erklärt allerdings nicht
hinreichend, wie der anfängliche Nullsummenkonflikt zwischen Befürwortern und
Gegnern der Kernenergie tatsächlich Verhandlungsgegenstand werden konnte, und
wie politische Legitimation und technische Richtigkeit miteinander vereinbart werden
konnten.
Auch wenn die äußeren Bedingungen den Beteiligten eine Verhandlungsstrategie na-
helegen – zum Beispiel um Konfrontationskosten zu sparen – müssen daraus nicht
tatsächlich Verhandlungen folgen. So kann die Konfrontation einen Eigenwert besit-
zen – sei es weil eine gegnerische Partei für ihr früheres Verhalten in einer anderen
Sache bestraft werden soll, oder weil eine festgefügte kulturelle Scheidelinie die Par-
teien trennt (Scharpf 1991: 67, vgl. Kelly/Thibaut 1978). Der objektive Nutzen von
Verhandlungslösungen wird dadurch in Frage gestellt. Seine Realisierung hängt unter
anderem davon ab, in welchen sozialen Beziehungsnetzen sich die Parteien befinden
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und welche Erfahrungen sie mit bestimmten Konfliktregelungsmustern gemacht ha-
ben. Es muß also neben dem Nutzenvorteil auch bestimmte Interaktionsstrukturen
und "kognitive Orientierungen", ein geeignetes "Verhandlungsklima"geben, um
wechselseitige Blockaden aufzuheben. Eine solche Aufhebung oder Konflikttrans-
formation war in dem hier untersuchten Fall nur unter drei Voraussetzungen möglich:
1. Es handelte sich um einen Konflikt, bei dem viele Beteiligte in ganz unterschiedli-
chem Maße voneinander abhängig bzw. unabhängig waren und zugleich gemeinsam
unter einem hohen Entscheidungsdruck standen. 2. Die nach Tschernobyl vereinheit-
lichte und institutionell autonomisierte Bundesaufsicht hat sich der Forderung der
Ausstiegsländer nach mehr Sicherheit angeschlossen und insofern der Konfrontation
entgegengewirkt. 3. Sicherheitslücken, die im Wettbewerb der Parteien und Behör-
den vernachlässigt worden waren und den Verhandlungserfolg gefährden konnten,
wurden durch die verbandsförmige Eigenüberwachung der Wirtschaft ausgefüllt.
Ad 1: Der Konflikt um die Kernenergie hatte zunächst Nullsummencharakter: Es ging
um Ausstieg oder Ausbau. Solche Konflikte können nicht kompromißförmig gelöst
werden. Zwar bietet eine simultane Behandlung und gegenseitige Aufrechnung ver-
schiedener Forderungen, die zwischen gleichen Akteuren bestehen, eine Möglichkeit
Nullsummenkonflikte durch Verhandlungen zu lösen (Scharpf 1992). Den Ausstiegs-
parteien ihre Forderung auf diese Weise durch anderweitige Zugeständnisse "abzu-
kaufen"war aber im Stadium des Fundamentalkonfliktes nicht möglich.
Im pluralistischen politischen Wettbewerbsmodell stehen die Chancen für eine wohl-
fahrtsökonomisch zufriedenstellende Lösung von Fundamentalkonflikten etwas bes-
ser. Da Machtasymmetrien den Ausgang bestimmen, sind indes pareto-optimale Er-
gebnisse nur zu erwarten, wenn der Anpassungs- und Entscheidungsdruck allseitig
hoch ist bzw. gleich stark von allen Beteiligten empfunden wird, und wenn zugleich
hinreichende Gegenmachtpotentiale bzw. wechselseitige Abhängigkeiten bestehen.
Diese Bedingungen waren nach Regierungsbeteiligung der Grünen in einigen Bun-
desländern und nach dem von "Tschernobyl"ausgelösten Handlungsdruck in dem
verflochtenen System der Atomaufsicht erfüllt.
In der kerntechnischen Sicherheitsregulierung verhandelt immer nur ein Teil der Ak-
teure miteinander, während andere davon mehr oder weniger unabhängig handeln.
Die Sicherheitsregulierung enthält Elemente von Verhandlungslösungen, wie sie zwi-
schen Bund und Ländern, zwischen einzelnen Ländern, in Gerichtsverfahren, in Aus-
schüssen und Verbänden entstehen, und vergleichsweise "einsame" Entscheidungen,
wie sie zuweilen in Unternehmensvorständen und Verwaltungen getroffen werden.
Im Endergebnis wird die materielle Kernenergiesicherheit, insbesondere aber die
verfahrensmäßige Konfliktinstitutionalisierung, zu einem Produkt institutionell ver-
mittelter Aggregationseffekte.
Ad 2: Wenn die Bundesaufsicht aufgrund ihrer hervorgehobenen Stellung versucht
hätte, die höherwertigen Sicherheitsziele der Ausstiegsländer zu vereiteln, anstatt in
einen wechselseitigen Sicherheitswettbewerb einzutreten, wäre dies zunächst dem
Erhalt des status quo zugute gekommen. Ob dann die Konfliktinstitutionalisierung
ähnlich verlaufen wäre ist eine hypothetische Frage. Es ist denkbar, daß eine höhere
Konfliktintensität und Polarisierung im Bund-Länderverhältnis die institutionelle In-
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tegration der Ausstiegskräfte kurzfristig noch gesteigert hätte. Langfristig müsste
aber eine Entwicklung, die der Opposition keine oder zwar formal weitgehende, in-
haltlich aber wirkungslose Beteiligungschancen einräumt, an einer dann manifest wer-
denden Reformblockade scheitern.18 Die partiell kooperative Strategie der Bundes-
aufsicht muß daher als eine wesentliche Bedingung des Erfolges der kerntechnischen
"Verhandlungsdemokratie"gelten.
Ad 3: Schließlich sorgte die faktische Überlassung der Anlageninspektion, Ausbil-
dung und Qualitätssicherung an privatrechtliche Organisationen für eine Entkoppe-
lung sicherheitsrelevanter Kontrollaufgaben vom politischen Regulierungskonflikt. So
trennt die Inspektion durch externe Fachgutachter das Inspektionsverhältnis von der
Beziehung der Behörde zum Betreiber. Wenn zwischen Aufsichtsbehörde und einem
Unternehmen Spannungen bestehen, etwa durch einen drohenden Rechtsstreit, dann
wird die Inspektionstätigkeit des freien Trägers dadurch kaum berührt. In den Verei-
nigten Staaten, wo staatliche Inspektoren ihre Behörde als ganzes vertreten, entste-
hen dagegen häufig innere Spannungen und Koordinationsprobleme. Wegen der hier-
archischen Koppelung pflanzen sie sich schnell in der Behörde fort und werden auf
verschiedenen Ebenen nach außen weitergeleitet (Czada 1992). So kommt es, daß
das Verhältnis zwischen Behörde und Betreiberunternehmen durch einen einzigen In-
spektionsvorfall empfindlich gestört werden kann. In dem vertikal und lateral ver-
flochtenen deutschen Inspektionswesen werden indes nicht nur Störungen abgepuf-
fert. Die darin enthaltene Redundanz – etwa durch Doppelgutachten und Mehrfach-
bewertung auf den verschiedenen Ebenen – erzeugt auch ein Mehr an Steuerungswis-
sen. Voraussetzung dieser Wirkung ist, daß es sich bei Technischen Überwachungs-
vereinen und der Vereinigung der Großkraftwerksbetreiber um vergleichsweise auto-
nome Organe der industriellen Selbstverwaltung und Eigenüberwachung handelt, die
mit der staatlichen Atomaufsicht keine Entscheidungsgemeinschaft bilden (vgl.
Mayntz 1991: 41).

4.1 Verhältnis von Legitimität und Richtigkeit

Die Probleme der kerntechnischen Sicherheitsregulierung können im politischen Sy-
stem bearbeitet werden, weil es möglich ist, die politischen Legitimation und sachli-
che Richtigkeit von Entscheidungen zu entkoppeln. Parsons (1952) und Luhmann
(1978) nennen als Voraussetzungen einer erfolgreichen Trennung von sozialer Kon-
fliktregulierung und sachlicher Entscheidung "vielfältig gebrochene Konflikt-
fronten"(Luhmann 1978: 162), Lindblom (1975) und Majone/Wildavsky (1978) die
Ziellosigkeit bzw. evolutionäre Qualität eines pluralistischen Prozesses, in dem viele
Akteure nur lose verbunden sind. In dem hier geschilderten Fall basierte nun die poli-
tische Konfliktintegration weder auf der Komplexität von Konfliktlagen noch auf ei-

                                               
18 Dies gilt freilich nur unter der Voraussetzung, daß die Institutionalisierung des

Kernenergiekonfliktes nicht auf einer Korrumpierung des Führungspersonals der
Grünen beruht, etwa durch gut dortierte Stellen in Staat und Kommunen (dies
behauptet allerdings Kuhnert (1988:55), ähnlich Ditfurth (1992)). Angesichts ei-
nes nachlassenden Engagements der Parteibasis (Raschke 1991) wäre eine sol-
che Entwicklung nicht von vorneherein ausgeschlossen.
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nem unstrukturierten Kräftemessen, sondern auf dem institutionell vergleichsweise
eng gekoppelten System der administrativen Politikverflechtung und dessen Überla-
gerung durch den Parteienwettbewerb. Daß es dennoch nicht zur Überlastung durch
allfällige Entscheidungen und damit zu einer Akkumulation von Konflikten ge-
kommen ist, liegt in der Distanz und relativen Verselbständigung jener gesell-
schaftlichen Akteure, denen die Beratung, Ausbildung, Qualitätssicherung und Anla-
geninspektion – also die letztlich sicherheitsrelevanten Aufgaben – obliegen. Gleich-
wohl kann man nicht die "Stärke schwacher Bindungen"(Granovetter 1973), mithin
die Vorteile der losen Koppelung, gegen die Wirkungsmechanismen starker Abhän-
gigkeit ins Feld führen. In der kerntechnischen Sicherheitsregulierung findet sich bei-
des – eng gekoppelte Akteursnetzwerke mit speziellen Aufgaben ebenso wie eine lose
Koppelung zwischen diesen Netzwerken – und es ergänzt sich so, daß die Bewälti-
gung von fundamentalen gesellschaftlichen Interessenkonflikten die sachliche Rich-
tigkeit von Entscheidungen nicht gefährden konnte.
Verflochtene Entscheidungsstrukturen sind in einem anderen Sinne leistungsfähig als
man es von einer koordinierten Politik erwarten würde. Ihr Beitrag zur Lösung so-
zialer Konflikte und sachlicher Probleme kann nicht nach gängigen Kriterien einer
einheitlichen Handlungsrationalität beurteilt werden. Anstelle autoritativer oder ge-
meinsamer Entscheidungen finden sich die oft unintendierten Folgen des Zusammen-
wirkens von Akteuren, die auf verschiedene Weise – rechtlich, sozial, ökonomisch,
ideologisch – und mit variierender Intensität aneinander gekoppelt sind. So blieben
den Atomrechtsexperten, die sich nach "Tschernobyl" mit der Novellierung des
Atomgesetzes befassten, die Entwicklungen zunächst verborgen, die sich im Netz-
werk der technischen Sicherheitsregulierung anbahnten; und beide Gruppen mußten
schließlich überrascht zur Kenntnis nehmen, was der Ministerpräsident von Nieder-
sachsen mit den Unternehmensvorständen von Veba und den Rheinisch-
Westfälischen-Elektrizitätswerken über die künftige Kernenergiepolitik vereinbart
hatte. Eine gewisse Unberechenbarkeit des Erfolges jeder eigenen Bemühung tritt in
diesem Fall an die Stelle der zielbewußten Koordination von Entscheidungsträgern.
Die Analyse widerlegt insoweit nicht die These, daß verflochtene Entscheidungssy-
steme die Formulierung und Durchsetzung rational kalkulierter Zukunftsentwürfe auf
dem Wege der aktiven Akteurkoordination behindern, u.a. weil ihr Konsensbedarf
angesichts ausgeprägter gesellschaftlicher Konfliktlagen zu hoch ist (Scharpf 1985).
Sie vermag gleichwohl zu zeigen, daß solche Systeme eine "emergente Rationali-
tät"(Fach/Grande 1992) besitzen, die gegebenenfalls der Rationalität einzelner oder
gemeinschaftlich handelnder Akteure überlegen ist.
Tatsächlich erkennen wir in der deutschen Nuklearregulierung vielfältige Anzeichen
eines institutionell kanalisierten, zur Mäßigung der Konfliktparteien beitragenden
"Hindurchwurstelns"(Lindblom 1975). Die politische Effektivität der Atomaufsicht
könnte man insofern allein der Rationalität eines Verfahrens zuschreiben, die in die-
sem Fall sogar in der bundesstaatlichen Verfassung angelegt wäre. Darin läge aber ei-
ne zu starke Vereinfachung, die den außerordentlichen Kontrollerfordernissen in ei-
nem Hochrisikosystem nicht gerecht würde. Das Kontrollproblem besteht darin, die
kerntechnische Sicherheitsregulierung vor Entscheidungblockaden und widersprüchli-
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chen Entscheidungen zu bewahren, die das Sicherheitsziel gefährden könnten. Das
vernetzte System muß durch politisches Handeln in einem begrenzten Funktions-
korridor gehalten werden. Insbesondere darf die Sicherheit nicht dem Opportunismus
und der Blockierungsmacht einzelner Akteure anheimfallen. So könnten die Betreiber
aus Kostengründen das Sicherheitsziel vernachlässigen. Andererseits sind kerntechni-
sche Störfälle geeignet, die Wiederwahlchancen ausstiegswilliger Landesregierungen
zu verbessern. Sie betrachten es als ihr Dilemma, daß sie die Kernenergie sicherer
machen und dadurch ihr eigenes Ausstiegsziel gefährden. Die Anreize zum Opportu-
nismus und Attentismus sind allgegenwärtig. Ihnen entgegenzuwirken erfordert poli-
tische Kontrollmechanismen und steuernde Eingriffe.

4.2 Kontrollproblem und Interessenvermittlung

Am einfachsten scheint das Kontrollproblem im Bereich der verbandliche Selbstregu-
lierung und Eigenüberwachung der Betreiberfirmen gelöst. Es ist dort von einem ge-
meinsamen Interessen an einem hohen Sicherheitsstandard bestimmt. Dieses Interesse
rührt zum einen daher, Störfälle zu verhindern, weil sie die Kernenergiekritik politisch
stärken könnten. Zum anderen spielen ökonomische Überlegungen eine wichtige
Rolle. Sicherheitsregulierung hatte in Deutschland stets auch den Zweck der nachhal-
tigen Verfügbarkeit von Investitionen (Czada 1992). Wo die ökonomische Begrün-
dung einer nachhaltigen Nutzung wegfällt, z.B. wegen starker Schwankungen der
Wirtschaftlichkeit und einer vergleichsweise flexibel gehandhabten Substitution unter-
schiedlicher Primärenergieträger wie in der USA, sind die industrieeigenen Sicher-
heitsmaßnahmen geringer ausgeprägt (ebenda). Zudem ist die Konzentration auf nur
12 Betreiberunternehmen und eine dominierende Herstellerfirma – in den USA: 64
und 6 – geeignet, das Sicherheitsinteresse gegenüber "schwarzen Schafen"der Bran-
che wirksam zur Geltung zu bringen.19

Die Frontstellung zwischen Anlagenbetreibern und Anlagenherstellern unterstützt zu-
sätzlich die Lösung verbandlicher Kontrollprobleme. Einerseits erzwingen die Norm-
vorgaben und Prüfeinrichtungen der Technischen Vereingigung der Großkraftwerks-
betreiber ein hohes Niveau der Qualitätskontrolle bei den Herstellerunternehmen.
Anderseits sind diese wiederum an sicherheitstechnischen Auflagen der Aufsichtsor-
gane interessiert, weil sie den Markt für Nachrüstungen und den Komponentenaus-
tausch in bestehenden Kraftwerken erweitern.
Die Kontrollmechanismen im Bereich der staatlichen Atomaufsicht sind schwieriger
zu bestimmen. Hier spielt die Integrationsfunktion des Rechtes eine dominierende
Rolle. Das atomrechtliche Verfahren bietet Raum für Verhandlungen zwischen den in
einem Wettbewerb um Maß und Form der Sicherheitsmaßnahmen  befindlichen Auf-
sichtsbehörden. Die Auseinandersetzung zwischen ihnen basieren auf Rechtstiteln, die

                                               
19 Das geringer ausgeprägte Kollektivgutproblem kleiner Gruppen (Olson 1965)

wirkt hier zugunsten einheitlicher praktischer Sicherheitsmaßnahmen – im Kon-
trast zur formalen Einheitlichkeit der Regelwerke, die infolge von Implementa-
tionsproblemen (wie sie vor allem in der hierarchisch ausgebauten amerikani-
schen Regulierungsbehörde auftreten) in der Praxis unterschiedlich angewandt
werden (vgl. Czada 1992).
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beide Seiten in Verhandlungen einbringen. Das Atomgesetz schützt die Belange der
Kernenergiewirtschaft insofern als sicherheitstechnische Nachrüstungen gegen die In-
vestitionsschutzgarantie einmal genehmigter Anlagen nur schwer durchsetzbar sind.
Daraus resultiert ein staatsgerichtetes Abwehrrecht, das die strategische Position der
Betreiber gegenüber der Aufsichtsbehörde stärkt. Es verleiht ihnen sogar eine recht-
lich nicht vorgesehene Gestaltungsoption im Umgang mit der an sicherheits-
technischer Nachrüstung interessierten Behörde. Diese wiederum verfügt ihrerseits
über das Mittel des Rechtszwanges in laufenden Verfahren sowie über Inspektions-
rechte, die sie zum Nachteil der Betreiber ausüben kann.
Die Praxis der "freiwillig, aber oft unter massivem Druck"(Fabian 1990:74) erbrach-
ten sicherheitstechnischen Nachrüstungen zeigt, daß Aufsichtsbehörden und Beauf-
sichtigte in einem Aushandlungsprozeß nur bestehen können, weil ihnen der Rechts-
staat die dazu nötigen Mittel in die Hand gibt. Eine Einigung erfolgt insbesondere
dann, wenn beide Parteien wissen, daß das rechtsförmige Verfahren höhere Kosten
verursacht und zu schlechteren Ergebnissen führen könnte. Dabei erweist sich das
deutsche Atomgesetz, das staatliche Eingriffsrechte und private Eigentumsrechte in
etwa gleich verteilt, ansonsten aber vieles offen läßt, als eine weit bessere Grundlage
für Verhandlungslösungen als der detaillierte Vorschriftenkatalog der amerikanischen
Nuklearregulierung (Czada 1992).
Zudem finden sich im weitverzweigten Transaktionsnetzwerk der deutschen Nuklear-
regulierung Mechanismen der sozialen Kontrolle, weil sich in Teilbereichen immer
wieder die gleichen Akteure gegenüberstehen und zudem ein dichter, stetiger und oft
berichtsförmiger Kommunikationsfluß über die Leistung der verschiedenen Träger
der Sicherheitsregulierung vorherrscht. Je mehr die hierarchische Koordination im
Kompetenzbereich einer Behörde von Akteurnetzwerken mit hoher In-
teraktionsdichte und beweglichen Grenzverläufen verdrängt wird, desto eher sind
komplexe und zugleich effektive Verhandlungslösungen zu erwarten. Sie schließen
allerdings nicht alle Beteiligten der Sicherheitsregulierung ein, sondern nur funktional
differenzierte Gruppierungen. So gibt es oft fallweise arrangierte Verhandlungsnetz-
werke zur sicherheitstechnischen Nachrüstung, zu kerntechnischen Normungsaufga-
ben, zur Novellierung des Atomgesetzes oder zur Erstellung von Richtlinien für die
Anlagenrevision. Allumfassend aufeinander abgestimmte Maßnahmen könnten dage-
gen in dem weitläufigen Netzwerk der Nuklearregulierung nur mit äußerstem, um
nicht zu sagen prohibitivem Koordinationsaufwand getroffen werden.
Bei nachlassender Konfliktintensität und hinreichender Kenntnis künftiger Handlungs-
folgen kann indessen ein starker Problemdruck das zielorientierte, wenngleich kaum
organisierte Zusammenwirken einer Vielzahl unterschiedlich interessierter Akteure
begünstigen.20 Die Einbindung austiegsorientierter Landesregierungen und Gutachter
in das regulative Netzwerk des Atomaufsicht hat sich nach der Reaktorkatastrophe
von Tschernobyl in dieser Weise entwickelt. Daraus wäre zu folgern, daß akuter Pro-
blemdruck, politisch-institutionelle Mechanismen der Konfliktintegration und die Er-

                                               
20 Dies war zum Beispiel die Ausgangssituation der informellen "Konzertierten

Aktion"zwischen Staat, Gewerkschaften und Arbeitgebern zur Überwindung der
Konjunkturkrise der ausgehenden sechziger Jahre (Lehmbruch 1977).
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weiterung des Wissens über Handlungsfolgen eine Voraussetzung für erfolgreiche
Akteurkoordination darstellen. Die wohlfahrtsökonomisch begründete Koordinati-
onsproblematik, bei der es auf das kollektiv optimale Entscheidungsverhalten in an-
gebbaren Problem- und Akteurkonstellationen ankommt (vgl. Scharpf 1992, 1993),
wird damit erweitert. So erscheint etwa die Vorstellung, Nullsummenkonflikten kön-
ne erfolgreich nur durch hierarchische Eingriffe in die Verteilungsposition der Kon-
fliktparteien begegnet werden, für den hier behandelten Fall zweifelhaft. Er repräsen-
tiert einen sozialen Konflik, der weder autoritativ noch durch direkte Verhandlungen
oder gar gemeinsames Problemlösen aller Konfliktparteien überbrückt werden konn-
te. Jedoch waren komplexe Akteursnetzwerke geeignet, den Konflikt verhandelbar zu
machen. Dies wurde begünstigt durch ein organisatorisch und kognitiv vor allem in
Staat verankertes Verfahren des Interessenausgleichs.

4.3 Transformation von Entscheidungsstilen

Unterscheidet man die Entscheidungsstile Konfrontation, wechselseitiges Aushandeln
und gemeinsames Problemlösen (Scharpf 1991), so kann die Entwicklung des Ker-
nenergiekonfliktes als eine Weg von der Konfrontation zum Aushandeln mit Ansätzen
zum gemeinsamen Problemlösen beschrieben werden. Die Integration eines neuen,
konfliktorientierten Akteurs in das Aufsichtsregime konnte jedoch nicht ihrerseits auf
dem Verhandlungsweg organisiert oder gar intentional gesteuert werden. Ein solcher
Versuch hätte im Fall des Kernenergiekonfliktes zunächst schon an der unzureichen-
den Organisation der Anti-Atombewegung scheitern müssen. Hinzu kommt die au-
ßerordentliche Konfliktintensität, die jeder komplexen, über die Alternative Ausstieg
oder Fortdauer der Kernkraftnutzung hinausgehenden Vereinbarung entgegenstand.
Eine von der Bundesregierung auf dem Höhepunkt des Kernergiekonfliktes initiierte
korporatistische Form der Konfliktsteuerung zur Widergewinnung des energiepoliti-
schen Handlungskonsenses hätte aller Voraussicht nach den Konflikt eher vertieft als
ihn zu glätten.21 Die Institutionen der Nuklearregulierung wären dann kaum noch in
der Lage gewesen den Konflikt so aufzubrechen, daß die Parteien das Ergebnis als
eine Folge äußeren Sachzwanges hätten akzeptieren können.
Bei hohem Konfliktniveau bieten differenzierte Entscheidungsstrukturen, in denen die
Akteure gleichwohl in ihren Entscheidungen aneinander gebunden sind, durchaus die
Chance zur Entwicklung von Kompromißfähigkeit. Sie sind geeignet, politische
Spannungen abzubauen und selbst einen gesellschaftlichen Fundamentalkonflikt zu
entschärfen indem sie vorhandene Problem zerlegen und einer sequentiellen Bearbei-
tung zuführen. Die Verfahrensordnung trägt dazu bei, die Erwartungssicherheit der
Beteiligten zu steigern. Zugleich bietet sie die Chance der Interessenberücksichtigung
                                               
21 Ein solches Vorgehen kann allerdings, wenn es zum rechten Zeitpunkt und

komplementär zum Parteienwettbewerb im bundesstaatlich verflochtenen Ent-
scheidungssystem praktiziert wird, durchaus einen Beitrag zur Problemlösung
beinhalten. So hat das 1989 auf Initiative des damaligen Wirtschaftsministers
Haussmann eingerichete "Forum für Zukunftsenergien", an dem alle Energieträ-
ger beteiligt sind, und das als Alternative zum "Deutschen Atomforum"betrachet
werden darf, durchaus die Hinwendung der Elektrizitätswirtschaft zu erneuerba-
ren Energien befördert (vgl. Czada 1991: 161ff., Czada 1992).
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für stark betroffene und konfliktbereite Minderheiten, die andernfalls auf unkonven-
tionelle Protestformen ausweichen müssten. Durch die föderale Zuständigkeitsfrag-
mentierung und korporatistische Verbändeeinbindung werden die organisatorischen
und kognitiven Voraussetzungen geschaffen, unter denen eine aktive Ak-
teurkoordination als letzter Schritt auf einem langen Weg der Konflikt-
institutionalisierung erst möglich wird. Dies geschieht, abweichend von der klassi-
schen Pluralismustheorie der amerikanischen "group school"(Bentley, Truman) im
Rahmen institutionell vernetzter Entscheidungsstrukturen, die staatlich veranlasst
oder geduldet sowie großteils rechtlich normiert sind, jedoch von keinem Akteur ein-
seitig verändert werden können (vgl. Czada 1991).
Es ist ein Vorgang "administrativer Interessenvermittlung"(Lehmbruch 1987, 1991),
der von den Strategien staatlicher Akteure geprägt ist und der in historisch entstan-
denen sozialen Netzwerken abläuft, in denen staatliche und gesellschaftliche Akteure
mehr oder weniger eng verbunden sind. Insofern handelt es sich keinesfalls um einen
marktähnlichen, freien Interessenausgleich im Sinne der klassischen Pluralismus-
theorie (Bentley, Truman). Es wäre indes ebenso mißverständlich, die skizzierte In-
stitutionalisierung des Kernenergiekonfliktes als "staatliche Integrationsarbeit ... das
'Hineinarbeiten' gesellschaftlicher Interessen in den Staatsapparat"(Seibel 1983:273)
im Sinne einer ideell begründeten Integrationbemühung aufzufassen. Die Strategien
der Konfliktparteien folgen vielmehr, durch institutionelle Zwänge veranlasst, der von
Lindblom (1965) beschriebenen Pragmatik einer "gegenseitigen Anpassung"ihrer
Handlungsweisen. Der Kernenergiekonflikt ist insofern keineswegs beendet sondern
nur umgeformt. Die Umformung betraf die Art der Auseinandersetzung und den Ent-
scheidungsstil. Die damit verbundenen neuen Strategien der beteiligten Akteure als
Sieg bzw. Niederlage der einen oder anderen Partei zu werten, wie es meist in der
Tagespublizistik geschieht, wäre indes verfrüht.
Zur Bewertung der Interessenvermittlung im Netzwerk der Atomaufsicht bleibt fest-
zuhalten: Jede frühe Festlegung über die Zukunft der Kernenergienutzung – zum Bei-
spiel durch Mehrheitsentscheid und Zentralisierung der Atomaufsicht – hätte den
Keim neuer Konflikte enthalten. Offe (1979), Jungk (1979) und Meyer-
Abich/Schefold (1986) haben dargelegt, warum dies keine brauchbare Lösung sein
konnte. Die Konfliktbewältigung und Politikentwicklung in vernetzten Entschei-
dungsstrukturen hatte dagegen den Vorzug, daß sie den möglichen politischen Rich-
tungswechsel zwar verzögert, gleichzeitig aber auf eine sicherere Konsensbasis ge-
stellt hat. Sie ließ den beteiligten Akteuren Raum und Zeit zur Umorientierung.
Wie eine solche Überlegung zu den Vorzügen von Verhandlungzwängen in fragmen-
tierten Entscheidungssystemen schließlich ausgeht, hängt indes von der Beantwor-
tung einer ganz anderen Frage ab: Kann man den vorübergehenden Schwebeszu-
stand, der nichts anderes anzeigt als die Entscheidungsnot des Staates, zu einer Tu-
gend erklären, angesichts der Folgen, die daraus in einem Hochrisikosystem erwach-
sen können? Ich meine ja. Erstens erwies sich der fortdauerende Parteienwettbewerb
als mächtigster Antrieb zur Verbesserung der kerntechnischen Sicherheit. Zweitens
diente es dem Sicherheitsziel, daß die staatliche Atomaufsicht keine einheitliche Grö-
ße darstellt. Denn erst dadurch gelang es ausstiegswilligen Regierungen in den Län-
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dern, Einfluß auf das atomrechtliche Verfahren zu gewinnen. Andererseits konnte das
Gesamtsystem der staatlichen Atomaufsicht auf diese Weise weder für das Ausstiegs-
ziel noch für das Ausbauziel instrumentalisiert werden. Der Wettbewerb in fragmen-
tierten Strukturen ist aber so offen geworden, daß neue Erkenntnisse vergleichsweise
schnell Berücksichtigung finden. Dies ist nach überwiegender Auffassung der Anti-
Atombewegung in den vergangenen Jahrzehnten mehr zugute gekommen als den In-
teressen der Kernenergiewirtschaft. Daraus kann allerdings nicht gefolgert werden,
die fragmentierte Zuständigkeitsstruktur mache den Staat zu einer leichten Beute von
Minderheiteninteressen. Den Befürwortern eines Kernenergieausstieges ist ihr Teil-
erfolg keineswegs leicht gefallen: Ein hohes Maß der Organisation und gleichzeitigen
Unterstützung durch außerparlamentarische Aktionen, politischer Wille, Sachkom-
petenz und politisches Geschick sowie vor allem Zeit und Hoffnung waren nötig, um
einer parlamentarischen Minderheit in den politischen Institutionen der Bundesrepu-
blik Einfluß und Geltung zu verschaffen.
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